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1. Einleitung
Im Rahmen der landwirtschaftlichen
Produktion sowie der industriellen Ver-
arbeitung landwirtschaftlicher Produkte
und deren Nutzung durch den Verbrau-
cher fallen große Mengen organischer
Rest-stoffe an, die aufgrund ihres hohen
Wassergehaltes für die Kompostierung
nicht gut geeignet sind. Ein ökologisch
sinnvoller Verwertungsweg für diese bi-
ogenen Stoffe besteht in der gemeinsa-
men Vergärung mit den Wirtschaftsdün-
gern des landwirtschaftlichen Betriebes
in einer Biogasanlage. Die Biogastech-
nologie trägt folglich im Rahmen der Ab-
fallverwertung in besonderer Weise zur
verantwortbaren Rückführung der Abfäl-
le in den landwirtschaftlichen Stoffkreis-
lauf bei (siehe Abbildung 1).

Darüberhinaus leistet die Gewinnung
von Energie aus landwirtschaftlichen
Rohstoffen und aus Abfällen einen ent-
scheidenden Beitrag zur Verminderung
treibhauswirksamer Emissionen. Biogas-
anlagen schonen die Ressourcen und
helfen, die Klimaschutzziele zu errei-
chen. Die vergorenen Substrate müssen
strenge Qualitätskriterien hinsichtlich
des Gehaltes an Schadstoffen erfüllen.
Der Landwirt muss sich auch bewusst
sein, dass sich im Vergleich zur unver-
gorenen Gülle durch den Fermentations-
prozess Substrateigenschaften und somit
Anwendungseigenschaften ändern, und
dass durch die Cosubstrate zusätzliche
Nährstoffe in seinen betrieblichen Stoff-
kreislauf kommen.

Der hohe Verbrauch fossiler Energieträ-
ger und der starke Durchsatz nicht er-
neuerbarer Rohstoffe unserer heutigen
Zeit haben zur Folge, dass Schadstoffe
auch in bisher unbelastete Stoffkreisläufe
gelangen können. Diese Risken sind von
der Art und Herkunft der Ausgangsma-
terialien in starkem Maß abhängig.

Um die pflanzenbaulichen Wirkungen
von Biogasgüllen und Gärrückständen
zu optimieren und um das Risiko allfäl-
liger Schädigungen von Menschen, Tie-
ren, Pflanzen und nicht zuletzt von Bö-
den auch langfristig zu minimieren, hat
der Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit
und Bodenschutz des Bundesministeri-
ums für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
die Richtlinie „Der sachgerechte Einsatz
von Bio-gasgülle und Gärrückständen im
Acker- und Grünland“ erarbeitet. Bei der
Verwertung der vergorenen Substrate in
der Landwirtschaft müssen die entspre-
chenden gesetzlichen Regelungen beach-
tet werden.

2. Anwendungsrichtlinie für
Biogasgülle

2.1 Ausgangsmaterialien für die
Vergärung

Der wirtschaftlich erfolgreiche Betrieb
einer Biogasanlage hängt nicht nur von
einem hohen Gasertrag, sondern auch
von einer guten Qualität des Gärsubst-
rates ab. Diese wiederum kann nur durch
eine kritische Auswahl der Ausgangsma-

terialien sichergestellt werden. In der
Anwendungsrichtlinie des BMLFUW
werden die geeigneten Rohstoffe nach
der Nachvollziehbarkeit ihrer Herkunft
und ihrem Belastungspotenzial mit
Schadstoffen in Stoffgruppen eingeteilt:

Die Stoffgruppe 1 umfasst Wirtschafts-
dünger, organische Reststoffe aus der
landwirtschaftlichen Produktion (z.B.
Ernterückstände, verdorbene Silage) und
zum Zwecke der Vergärung angebaute
nachwachsende Rohstoffe. Die Vergä-
rung dieser Materialien führt zum End-
produkt Biogasgülle.

Die Verwendung von organischen Roh-
stoffen der Stoffgruppe 2 (Rückstände
der Nahrungs-, Genuss- und Futtermit-
telindustrie) und Stoffgruppe 3 (Kommu-
nale Garten- und Parkabfälle, Küchen-
und Kantinenabfälle, Bioabfall aus Haus-
halten, tierische Nebenprodukte) ergibt
einen Gärrückstand, der nach dem Bun-
des-Abfallwirtschaftsgesetz bis zur Ver-
wertung Abfall bleibt. Bezüglich der
Schwermetalle und organischen Schad-
stoffe haben die Abfälle der Stoffgrup-
pe 2 ein geringeres Risikopotenzial als
jene der Gruppe 3, weil Herkunft,
Gleichmäßigkeit der Qualität sowie das
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Abbildung 1: Landwirtschaftlicher Stoffkreislauf
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Entstehen der Abfälle verfahrensbedingt
bekannt und nachvollziehbar sind.

Mit der begrifflichen Trennung der ver-
gorenen Substrate in Biogasgülle und
Gärrückstände wollten die Mitglieder der
Arbeitsgruppe Biogas im Fachbeirat für
Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz
auf das höhere Belastungspotenzial der
Materialien der Stoffgruppen 2 und 3
hinweisen.

2.2 Empfohlener Analysen-
umfang der Gärsubstrate

Für Biogasgülle wird, da die Ausgangs-
materialien dieser Stoffgruppe hinsicht-
lich der Schwermetallbelastung und der
Belastung mit organischen Schadstoffen
in der Regel unbedenklich sind, in Hin-
blick auf die sachgerechte Verwertung
in der Landwirtschaft lediglich eine
Nährstoffanalyse (Hauptnährstoffe N, P
und K) vor der Ausbringung - wenigstens
einmal im Jahr - empfohlen.
Zur Sicherstellung der erforderlichen
Qualität der Gärrückstände empfiehlt der
Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und
Bodenschutz den Biogasanlagenbetrei-
bern zusätzlich zu den Nährstoffuntersu-
chungen eine regelmäßige Untersuchung
auf Schwermetalle, organische Schad-
stoffe und Hygieneparameter bei einer
befugten Fachperson oder Fachanstalt
durchführen zu lassen (siehe Tabelle 1).
Die empfohlene Untersuchungshäufig-
keit ist abhängig von der Art des Gär-
rückstandes (Gruppe 2 oder 3) und der
Jahresmenge an verarbeiteten Ausgangs-
materialien.

2.3 Düngebeschränkung
durch das Wasserrecht
und Aktionsprogramm

Bei der Verwertung von Biogasgülle und
Gärrückständen auf landwirtschaftlichen
Flächen muss der Nährstoffeintrag über
die Cosubstrate in den landwirtschaftli-
chen Betriebskreislauf zusätzlich zur
Viehbesatzdichte berücksichtigt werden.
Zur Abschätzung der Nährstoffimporte
durch die Cosubstrate sind in der Richt-

Tabelle 1: Empfohlener Analysenumfang der Gärsubstrate

Biogasgülle (Gruppe 1) Gärrückstand (Gruppe 2) Gärrückstand (Gruppe 3)

Ausgangsmaterialien aus land- u. forstwirt- aus Rückständen der Be- und Verarbeitung andere biogene Reststoffe
schaftlicher Urproduktion landwirtschaftlicher Produkte (Bioabfall, Tierische Nebenprodukte)

 Analysenumfang Nährstoffe Nährstoffe, Schwermetalle und Nährstoffe,Schwermetalle,
org. Schadstoffe org. Schadstoffe und Hygiene

linie des Fachbeirates die Gehalte der
Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor
und Kalium der am häufigsten verwen-
deten Ausgangsmaterialien dargestellt.

Das Wasserrechtsgesetz 1959 und das
Aktionsprogramm 2003 beinhalten Aus-
bringungsbeschränkungen für stickstoff-
hältige Düngemittel und gelten somit
auch für die Ausbringung von Biogas-
gülle und Gärrückständen:

Nach dem Wasserrechtsgesetz (WRG)
1959 (idF BGBl. 156/2002) ist das Aus-
bringen von Düngemitteln (Wirtschafts-
dünger, Handelsdünger, Klärschlamm,
Kompost und andere zur Düngung aus-
gebrachte Abfälle) auf landwirtschaftli-
chen Nutzflächen ohne Gründeckung
von mehr als 175 kg Reinstickstoff je ha
und Jahr und auf landwirtschaftlichen
Nutzflächen mit Gründeckung, Dauer-
grünland oder mit stickstoffzehrenden
Fruchtfolgen von mehr als 210 kg Rein-
stickstoff pro ha und Jahr bewilligungs-
pflichtig (§32, Abs. 2 lit.f).

Im Aktionsprogramm 2003 (Verordnung
zum Schutz der Gewässer vor Verunrei-
nigung durch Nitrat aus landwirtschaft-
lichen Quellen gem. §55b WRG 1959),
gültig seit 1. Jänner 2004, ist die zulässi-
ge Ausbringungsmenge an Stickstoff aus
Wirtschaftsdüngern mit 170 kg je Hek-
tar landwirtschaftlicher Nutzfläche und
Jahr beschränkt. Die Berechnung des
anrechenbaren Stickstoffgehaltes (Er-
mittlung der bewilligungsfreien Ausbrin-
gungsmenge nach dem WRG und der
erlaubten Menge nach dem Aktionspro-
gramm) erfolgt durch Multiplikation des
Stickstoffgesamtgehaltes entsprechend
der Analyse mit dem Faktor 0,75 analog
zur Rinder- und Schweinegülle gemäß
der Richtlinie für die sachgerechte Dün-
gung.

Durch den verfahrensbedingt höheren
Ammoniumanteil und höheren pH Wert
der Biogasgülle bzw. Gärrückstände und
der damit verbundenen Gefahren der
gasförmigen Amoniakverluste und der
Stickstoffverluste durch Nitratverlage-

rung in das Grundwasser, müssen die für
die Düngerausbringung gültigen Vor-
schriften nach dem Aktionsprogramm
besonders sorgfältig beachtet werden:

Die wichtigsten Punkte des neuen Akti-
onsprogrammes 2003 für die landwirt-
schaftliche Verwertung von Biogasgül-
le bzw. Gärrückstände sind:

• Ein absolutes Stickstoffdüngeverbot
gilt auf durchgefrorenen und wasser-
gesättigten Böden und bei geschlosse-
ner Schneedecke. Für stickstoffhälti-
ge Handelsdünger, Gülle, Jauche und
Klärschlamm ist ein Anwendungsver-
bot von 15.Oktober bis 15. Februar
ohne Gründeckung und von 15.No-
vember bis zum 15.Februar mit Grün-
deckung.

Vom 1.Oktober bis zum Beginn des
jeweiligen Verbotszeitraum dürfen
höchstens 60 kg Stickstoff je Hektar
ausgebracht werden. Für früh anzubau-
ende Kulturen (Durumweizen und
Sommergerste) und für Kulturen mit
frühem Stickstoffbedarf ist eine N-Dün-
gung bereits ab 1. Februar zulässig.

• Neu geregelt im Aktionsprogramm
2003 ist die Mindestgröße von Wirt-
schaftsdüngerlagerstätten wie Fest-
mistlager, Jauche- und Güllegruben.
Diese haben einen Lagerungszeitraum
von mindestens sechs Monaten abzu-
decken. Bei der Planung einer Biogas-
anlage sind daher der Nachgärbehäl-
ter und das Endlager so zu dimensio-
nieren, dass eine Lagerzeit des Gärsub-
strates über sechs Monate möglich ist.
Für bestehende Lagerstätten gelten je
nach Viehbesatz Übergangsfristen bis
Ende 2005 und 2006. Sofern der Wirt-
schaftsdünger nachweislich über Be-
triebskooperationen, Güllebanken, etc.
umweltgerecht verwertet wird, ver-
kürzt sich in diesem Ausmaß das Fas-
sungsvermögen. Es hat jedoch auch in
diesen Fällen mindestens zwei Mona-
te zu betragen.

• Schnell wirkende und leicht lösliche
Stickstoffgaben von mehr als 100 kg
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Reinstickstoff je Hektar, also auch jene
mit Biogasgülle bzw. Gärrückständen
sind zu teilen, ausgenommen bei Hack-
früchten und Gemüsekulturen auf bin-
digen Böden (mehr als 15% Tonan-
teil). Eine Einarbeitung von Gülle, Jau-
che und Klärschlamm hat spätestens
während des auf die Ausbringung fol-
genden Tages zu erfolgen.

• Das Ausbringen stickstoffhältiger
Handelsdünger, Gülle, Jauche und
Klärschlamm darf nur bei Bodenbede-
ckung oder unmittelbar vor der Feld-
bestellung oder zur Strohrotte (maxi-
mal 30 kg) erfolgen.

2.4 Schwermetallgrenzwerte
und Frachtenregelung nach
der Düngemittelverordnung

Neben den erwünschten Nährstoffen
können organische Abfälle auch Schwer-
metalle enthalten. Während Schwerme-
talle wie Kupfer und Zink als Spurene-
lemente zur Ernährung von Pflanze, Tier
und Mensch gehören, sind andere (z.B.
Cadmium, Blei, Quecksilber) aus-
schließlich als Schadstoffe zu bezeich-
nen.

Schwermetalle unterliegen keinem bio-
logischen Abbau, weshalb sie sich durch
die Fermentation in der Biogasgülle und
Gärrückständen (bezogen auf die Tro-
ckenmasse) konzentrieren. Aufgrund der
Schadwirkung bestimmter Schwermetal-
le ist der Eintrag in den Boden grund-
sätzlich zu vermeiden. Es kann aber
davon ausgegangen werden, dass von
Stoffen, die der menschlichen oder tie-
rischen Ernährung dienen, oder die aus
Rohstoffen derselben bestehen, keine
besondere Schwermetallbelastung aus-
geht (ZETHNER et al.).

In der Richtlinie „Der sachgerechte Ein-
satz von Biogasgülle und Gärrückstän-
den im Acker und Grünland“ des Fach-
beirates für Bodenfruchtbarkeit und Bo-
denschutz wird die Einhaltung der
Grenzwerte für die Schwermetallkon-
zentrationen (siehe Tabelle 2) und
Schwermetallfrachten (siehe Tabelle 3)
der Düngemittelverordnung 2004 bei der
Ausbringung des Gärsubstrates empfoh-
len. Der Einsatz von Gärrückständen aus
der anaeroben Gärung von pflanzlichen
und tierischen Haushaltsabfällen auf bi-
ologisch wirtschaftenden Betrieben ist
nur erlaubt, wenn die Bestimmungen der

„EU-Verordnung 2092/91 über den öko-
logischen Landbau und die entsprechen-
de Kennzeichnung der landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse und Lebensmittel“ ein-
gehalten werden. Unter anderem sieht
diese EU Verordnung strengere Grenz-
werte für Schwermetallkonzentrationen
als die DMVO für die Ausbringung von
Gärsubstraten vor.

Neben der Einhaltung der Grenzwerte für
die Schwermetallkonzentration fordert
der Fachbeirat bei der Düngung mit Gär-
rückständen eine Begrenzung der
Schwermetallfrachten gemäß der Dün-
gemittelverordnung. Diese „Frachtenre-
gelung“ soll die Eintragsmengen von
Schwermetallen - angegeben in g/ha in
einem Zeitraum von zwei Jahren - in die
landwirtschaftlich genützten Böden be-
schränken, um eine irreversible Anrei-
cherung von Schwermetallen zu verhin-
dern.

2.5 Hygiene

Gärrückstände, die Ausgangsmaterialien
der Stoffgruppe 3 enthalten, müssen in
regelmäßigen Abständen von einer be-
fugten Fachperson oder Fachanstalt auf
ihre hygienische Unbedenklichkeit über-
prüft werden. Diese Stoffgruppe umfasst
organische Reststoffe (Altspeisefett, Bio-
tonnenabfälle, Fettabscheiderrückstände,
etc.), von denen ein hygienisches Risiko
für Mensch und Tier ausgehen kann.

Hygienisch unbedenklich ist ein Gär-
rückstand dann, wenn in 50 g Nasssubs-
tanz keine Salmonella, nicht mehr als
5000 Enterobactericeae und keine ge-
fährlichen Wurmeier enthalten sind.

Einige Neuerungen für Biogasanlagen-
betreiber in Sachen Hygiene brachte die
am 01.Mai 2003 in Kraft getretene EU
Verordnung 1774/2004, welche die Ver-
arbeitung und Verwertung von nicht für
den menschlichen Verzehr bestimmten

Schwermetall Einheit Grenzwert DMVO(2004) Grenzwert EU-VO 2092/91

Blei mg/kg TM 100 45
Cadmium mg/kg TM 3 0,7
Chrom mg/kg TM 100 70
Nickel mg/kg TM 100 25
Kupfer mg/kg TM - 70
Quecksilber mg/kg TM 1 0,4
Zink mg/kg TM - 200

Tabelle 2: Schwermetallgrenzwerte der österreichischen Düngemittelverord-
nung 2004 und der EU Verordnung 2092/91 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel

Tabelle 3: Grenzwerte für Schwerme-
tallfrachten in g/ha in einem Zeitraum
von zwei Jahren gemäß DMVO 2004

g/ha in einem Zeitraum
Schwermetall von zwei Jahren

Blei 600
Cadmium 10
Chrom 600
Kupfer 700
Nickel 400
Quecksilber 10
Zink 3000

tierischen Nebenprodukten regelt. Die-
se umfangreiche und aufgrund zahlrei-
cher Verweise schwer zu lesende Ver-
ordnung enthält neben einer Einteilung
von tierischen Abfällen nach ihrem Ri-
sikopotenzial und Zulassungserfordern-
issen für Biogasanlagen zur Vergärung
tierischer Produkte auch ein Ausbrin-
gungsverbot auf Weiden für Gärrück-
stände, die tierische Nebenprodukte ent-
halten. Aufgrund zahlreicher nationaler
Beschwerden wurde diese Regelung
durch eine „Erklärung“ („declaration“)
der EU-Komission dahingehend geän-
dert, sodass momentan eine Ausbringung
auf Weiden möglich ist, wenn eine drei-
wöchige Wartefrist zwischen Ausbrin-
gung und Beweidung eingehalten wird.

3. Düngung mit Biogasgülle
und Gärrückständen im
biologischen Landbau

Die Grundlage einer optimalen Pflanzen-
ernährung im Bio-Landbau ist die Erhö-
hung der Bodenfruchtbarkeit durch Hu-
muswirtschaft (Gründüngung, Legumi-
nosenanbau, Wirtschaftsdüngereinsatz)
und schonende Bodenbearbeitung. Vieh-
lose oder viehschwache biologische
Ackerbaubetriebe haben oft Schwierig-
keiten, den Stickstoffbedarf anspruchs-
voller Kulturen zu decken.
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Durch die Vergärung von hofeigener
Bio-masse (Kleegras, Mais, Ernterück-
stände, etc.) oder organischen Materia-
lien aus betriebsexternen Quellen (Wirt-
schaftsdünger und nachwachsende Roh-
stoffe von anderen Betrieben, Bioton-
nenmaterial, etc.) soferne dies von den
Richtlinien der Verbände erlaubt ist, steht
ein hochwertiger organischer Dünger zur
Verfügung. Die Biogasgülle oder der
Gärrückstand können dann mengenmä-
ßig und zeitlich optimal zur Düngung
eingesetzt werden.
Laut Austria Bio Garantie, der größten
Kontrollstelle für Bio-Betriebe, müssen
alle Ausgangsmaterialien, die in der Bi-
ogasanlage vergoren werden, für Bio-
Betriebe als Düngemittel erlaubt sein.
Alle zusätzlichen Anforderungen, die für
diese Düngemittel gelten, müssen einge-
halten werden:
Im Anhang der „EU-Verordnung 2092/
91 über den ökologischen Landbau und
die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und

Lebensmittel“ findet sich eine Liste mit
Stoffen, die zusätzlich zu den betriebs-
eigenen Düngemitteln zu Düngezwe-
cken und somit als Ausgangsmaterial für
Biogasanlagen eingesetzt werden dürfen

Mist und Gülle dürfen nicht aus „Inten-
sivtierhaltung“ (z.B. Vollspaltenboden,
Käfighaltung) kommen. Bei der Vergä-
rung von Mais-, Soja- oder Rapspflan-
zen, die nicht aus dem eigenen Betrieb
stammen, muss mit einer „Verpflich-
tungserklärung“ gewährleistet sein, dass
diese nicht aus gentechnisch veränder-
tem Saatgut stammen. Für Grassilage
gibt es keinerlei Einschränkungen. Von
den tierischen Ausgangsmaterialien dür-
fen nur Haarmehl, Wolle, Walkhaare,
Haare, Borsten, Hornspäne sowie Milch-
produkte verwendet werden. Tierische
und pflanzliche Haushaltsabfälle dürfen
nur dann als Ausgangsmaterial für die
Vergärung verwendet werden, wenn die-
se aus geschlossenen und kontrollierten
und von den Mitgliedstaaten zugelasse-
nen Sammelsystemen stammen (Bioton-

Tabelle 4: Zusammenfassung der rechtlichen Grundlagen für eine landwirtschaftliche Gärsubstratverwertung

Bundes-Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (BGBL.Nr. 102/2002) Behandlung von ungefährlichen Abfällen

EU - VO 1774/2002 über die Verarbeitung und Verwertung von Hygiene- und Behandlungsvorschriften
nicht für menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukte für tierische Nebenprodukte

EU - VO 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Stoffliste und Qualitätsanforderungen für Düngemittel,
Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel welche im biologischen Landbau zugelassen sind

Wasserrechtsgesetz 1959 (BGBL.Nr. 215/1959 idF. BGBL.Nr. 156/2002) Maximal 175 bzw. 210 kg N/ha
aus stickstoffhältigen Düngemitteln

Düngemittelverordnung (BGBL.Nr.100/2004 Regelt die Schwermetallgehalte und
Frachtenregelung für Schwermetalle

Verordnung Aktionsprogramm 2003 Maximal 170 kg N/ha aus Wirtschaftsdünger,
Ausbringungsverbote und -beschränkungen

ne). Gärrückstände aus diesen Haushalts-
abfällen müssen die Schwermetallgrenz-
werte der EU VO 2092/91 einhalten (sie-
he Tabelle 2).

4. Zusammenfassung
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Bio-
gas im Fachbeirat für Bodenfruchtbar-
keit und Bodenschutz waren bemüht,
eine Beratungsbroschüre zusammenzu-
stellen, die eine pflanzen- und umwelt-
gerechte Verwertung eines relativ neu-
en organischen Düngers ermöglicht. In
dieser Broschüre werden die für die land-
wirtschaftliche Verwertung von Gärsub-
straten relevanten Rechtsgrundlagen zu-
sammengefasst (siehe Tabelle 4), immer
wieder aktualisiert und für den Prakti-
ker aufbereitet.
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